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Allgemeine Geschäftsbedingungen für ein- und mehrtägige Busgruppenreisen 
 
 

1. Grundsätzliches 
Der Förderkreis Alte Kirchen Berlin Brandenburg e.V. – nachfolgend FAK genannt – verpflichtet sich, 
die im jeweiligen Exkursionsprogramm geplanten Veranstaltungspunkte mit inhaltlicher, organisa-
torischer und kaufmännischer Sorgfalt zu erfüllen. 

 
2. Anmeldung und Abschluss des Vertrages 

Die Anmeldung zu einer Exkursion führt zu einem rechtsverbindlichen Vertrag. Der Teilnehmende 
erklärt mit seiner Anmeldung ausdrücklich, dass er damit die vorliegenden Bedingungen sowohl 
persönlich als auch im Namen der mitreisenden Personen anerkennt. 
 
Der zu entrichtende Teilnehmerbeitrag wird nach der verbindlichen Bestätigung der Anmeldung 
durch den FAK unter Angabe des Verwendungszwecks (Datum und Ziel der Reise) auf das Konto des 
FAK überwiesen. Die Bezahlung ist entsprechend der im Vertrag genannten Fristen vorzunehmen. 
 

3. Rücktritt vom Vertrag 
Der Rücktritt vom Vertrag ist jederzeit möglich und gegenüber dem FAK schriftlich zu erklären. Im 
Falle des Rück- oder Nichtantritts kann der FAK pauschalisierte Stornierungskosten geltend ma-
chen. Für die Wahrung der Frist ist das Datum des Post- bzw. E-Mail-Eingangs entscheidend. 
 
Die pauschalisierten Stornierungskosten betragen pro Teilnehmer: 
 
bis 31 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises 
vom 30. bis 15. Tag vor Reisebeginn 35% des Reisepreises 
vom 14. bis zum 6. Tag vor Reisebeginn 50% des Reisepreises 
vom 5. Tag bis Nichtantritt der Reise 80% des Reisepreises. 
 
Wir empfehlen Ihnen dringend den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung. 
 

4. Leistungsänderungen 
Vom FAK unverschuldete bzw. nicht zu beeinflussende Abweichungen oder Veränderungen zum 
Reisevertrag werden, soweit sie dadurch den angestrebten Inhalten und Zielsetzungen des Vertra-
ges nicht grundsätzlich widersprechen, vom Teilnehmer akzeptiert. Sie begründen keine Schadens-
ersatz- und/oder Minderungsansprüche gegenüber dem FAK. 


